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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession 2019 als Erstrat mit dem
Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des
Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll
sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus
und organisierte Kriminalität. Das Übereinkommen verbietet einerseits Dschihad-
Reisen sowie die Rekrutierung und Ausbildung von Terroristinnen und Terroristen und
strebt andererseits Verbesserungen in der internationalen Zusammenarbeit in den
Bereichen Rechtshilfe und Auslieferung an. Die Umsetzung dieser Bestimmungen macht
eine Anpassung des schweizerischen Strafrechts und weiterer Gesetze notwendig. Die
Kantonskammer trat oppositionslos auf das Geschäft ein, gab sodann aber mit 33 zu 12
Stimmen einem Einzelantrag Rieder (cvp, VS) auf Rückweisung des Geschäfts an die
Kommission statt. Damit wurde die SiK-SR beauftragt, das Geschäft unter Einbezug
eines Mitberichts der RK-SR erneut zu beraten. Da das Geschäft mit dem Ziel der
Terrorismusbekämpfung zwar unbestritten die Sicherheitspolitik, mit der Umsetzung im
Strafrecht aber auch die traditionelle Domäne der Rechtskommission betreffe, handle
es sich um eine «Schnittstellenproblematik» zwischen den beiden Kommissionen,
waren sich sowohl SiK-Berichterstatter Daniel Jositsch (sp, ZH) als auch Antragssteller
und RK-Mitglied Rieder einig. Die ständerätliche Rechtskommission solle die
strafrechtlichen Massnahmen unter dem Aspekt des Rechtsschutzes, u.a. des
Grundrechts- und des Menschenrechtsschutzes, der Bürgerinnen und Bürger
beurteilen, und so das Gesamtbild der Vorlage ergänzen. Stein des Anstosses war die
Kritik des Anwaltsverbands gewesen, dass mit der angedachten Dynamisierung der
Rechtshilfe die Staatsanwältinnen und -anwälte künftig vorzeitig und ohne richterliche
Überprüfung Informationen an ausländische Ermittlungsbehörden weitergeben dürften,
und zwar nicht nur bei Terrorismus, sondern auch bei anderen Straftaten, die
Rechtshilfe erlauben. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2019
KARIN FRICK

Strafrecht

Den Antrag einer Minderheit der RK-NR – im Rahmen der Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative Lang (al, ZG) – Art. 293 StGB betreffend die
Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen zu streichen, unterstützte im
Nationalrat in der Frühjahrssession 2017 einzig die SP-Fraktion. Die SP-Vertreterinnen
und -Vertreter hatten argumentiert, dass eine Streichung des Artikels die
Medienfreiheit stärken würde. Alle anderen Fraktionen – und damit eine klare
Ratsmehrheit – stellten sich hinter den Vorschlag der Kommissionsmehrheit, den
Artikel bloss abzuändern und ihn EGMR-konform zu gestalten. Auch Bundesrätin
Simonetta Sommaruga sprach sich inzwischen für den Vorschlag der
Kommissionsmehrheit aus, nachdem der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom
September 2019 noch keine klare Position bezogen hatte. In der Gesamtabstimmung
nahm der Nationalrat die Vorlage einstimmig bei einer Enthaltung an.
Kontroverser diskutiert wurde das Geschäft in der Sommersession im Ständerat. Ein
Antrag der Minderheit um Ständerat Jositsch (sp, ZH) zur Streichung des Artikels blieb
aber ebenso erfolglos (abgelehnt mit 29 zu 15 Stimmen) wie der Versuch vonseiten SVP
und FDP, die Vorlage in der Gesamtabstimmung noch zu kippen (angenommen mit 32
zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung).
In den Schlussabstimmungen verabschiedeten der Nationalrat einstimmig und der
Ständerat mit 34 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen den angepassten Art. 293 StGB. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2017
ELIA HEER

Indem eine Landesverweisung in jedem Fall von einem Strafgericht ausgesprochen
werden müsse, bei der Anwendung der Härtefallklausel jedoch teilweise das
Strafbefehlsverfahren angewandt werde, böten die Bestimmungen über die
strafrechtliche Landesverweisung einen verfahrensökonomischen Anreiz, die
Härtefallklausel anzuwenden und auf einen Landesverweis zu verzichten. So begründete
Ständerat Philipp Müller (fdp, AG) seine Motion, mit der er den Bundesrat beauftragen
wollte, die entsprechenden Bestimmungen anzupassen, um den konsequenten Vollzug

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

01.01.90 - 01.01.20 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



von Landesverweisungen sicherzustellen. Der Bundesrat begrüsste die offene
Formulierung des Vorstosses und erklärte sich bereit, künftig als sich notwendig
erweisende Anpassungen vorzunehmen, sollte sich abzeichnen, dass der Wille des
Gesetzgebers in der Praxis nicht umgesetzt werde. Der Ständerat lehnte in der
Herbstsession 2018 zuerst einen Ordnungsantrag Jositsch (sp, ZH) ab, der die Motion
der Kommission zur Vorberatung zuweisen wollte, damit diese die Forderung im
Zusammenhang mit der Revision der Strafprozessordnung beraten könnte. Die
Ratsmehrheit sah eine solche Vorgehensweise nicht als zweckmässig an und wollte sich
direkt zum Anliegen der Motion äussern, die schliesslich oppositionslos angenommen
wurde. 3

Grundrechte

In der Herbstsession 2019 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» sowie mit dem indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrates, dem Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung. In der ausführlichen
Debatte über die Symbolik der Gesichtsverhüllung und deren Vereinbarkeit mit in der
Schweizer Gesellschaft zentralen Werten war der Grundtenor parteienübergreifend
derselbe: Man sei nicht für die Burka, denn sie sei tatsächlich Ausdruck eines
fundamentalistischen Islams und der Unterdrückung der Frau und als solcher in der
Schweizer Gesellschaft problematisch. Ausserhalb der SVP-Fraktion setzte sich
dennoch keine Kantonsvertreterin und kein Kantonsvertreter für die Annahme der
Initiative ein, da sie mehrheitlich nicht als Lösung des Problems gesehen wurde. Ein
solches Verbot tauge nicht, da das – allseits anerkannte – Problem nicht rechtlicher,
sondern gesellschaftlicher Natur sei, wie Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH)
argumentierte: «Wir können nicht mit dem Gesetz gewissermassen am
gesellschaftlichen Grashalm ziehen [...].» Mit 34 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen
empfahl der Ständerat die Initiative zur Ablehnung und versenkte einen
Minderheitsantrag Minder (parteilos, SH)/Föhn (svp, SZ) auf Empfehlung zur Annahme.
Der bundesrätliche Gegenvorschlag hatte unterdessen in der SPK-SR zwei Änderungen
erfahren, die die Ständekammer beide stillschweigend genehmigte. Erstens soll nicht
nur, wer sich wiederholt der Aufforderung zur Enthüllung widersetzt, mit Busse bestraft
werden, sondern generell, wer sich dieser Aufforderung widersetzt. Zweitens wurde ein
neuer Absatz eingefügt, demnach bei Verletzung der Enthüllungspflicht eine allfällig
verlangte Leistung verweigert werden kann, sofern das anwendbare materielle Recht
eine solche Verweigerung nicht ausschliesst. Das so angepasste Bundesgesetz über die
Gesichtsverhüllung nahm der Ständerat mit 35 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen an.
Obwohl er nicht restlos zu überzeugen vermochte, führe letztlich nichts am
Gegenvorschlag vorbei, resümierte Werner Luginbühl (bdp, BE).
Schliesslich stimmte die kleine Kammer auch der Fristverlängerung für die Behandlung
der Volksinitiative um ein Jahr zu und nahm zur Kenntnis, dass ihre Kommission der
Petition für die Ungültigerklärung der Initiative aus Gründen der Einheit der Materie
(Pet. 15.2044) keine Folge gegeben hatte. Wie Kommissionssprecherin Pascale Bruderer
Wyss (sp, AG) erläuterte, sei die Kommission zum Schluss gekommen, dass der
Initiativtext ein einziges Sachthema betreffe, nämlich die Frage nach dem Umgang mit
verhüllten Personen in der Öffentlichkeit, und die Einheit der Materie somit gegeben
sei. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.09.2019
KARIN FRICK

Kriminalität

Zwei gleichlautende Postulate zum Thema Prävention pädosexueller Straftaten wurden
im September 2016 von Natalie Rickli (svp, ZH) im Nationalrat (Po. 16.3637) und von
Daniel Jositsch (sp, ZH) im Ständerat (Po. 16.3644) eingereicht. Demnach soll der
Bundesrat in einem Bericht die Wirkung von Präventionsprojekten nach dem Vorbild
von „Kein Täter werden“ in Deutschland oder „Dis No“ in der Romandie auf potenzielle
pädosexuelle Straftäter sowie den Erfolg solcher Projekte in der Praxis darlegen. Die
genannten Projekte ermöglichen es Personen mit pädophiler Neigung, die aber nicht
straffällig werden wollen, eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Zudem soll im Bericht
die Frage erörtert werden, ob durch ein ausgebautes Präventionsangebot in der
Schweiz solche Straftaten verhindert werden könnten und falls ja, wie ein
entsprechendes Angebot gewährleistet werden könnte und welche Rolle dabei dem
Bund zukäme. Im Dezember 2016 wurden beide Postulate vom jeweiligen Rat
oppositionslos überwiesen. 5

POSTULAT
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK
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